
29
1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte §91

den, begangen in  A usführung eines Verbrechens oder in V erbindung 
m it einem  Verbrechen, fü r das der Gerichtshof zuständig ist, und 
zw ar unabhängig davon, ob die H andlung gegen das innerstaatliche 
Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen wurde, oder nicht.“ 
Entsprechend der A ufgabenstellung des IM T-Statuts w erden von der 

S trafdrohung dieses Tatbestands nach der Auffassung des N ürnberger 
Gerichtshofes nu r solche H andlungen erfaßt, die in Zusam m enhang m it 
der V orbereitung und D urchführung eines Angriffskrieges begangen 
werden.

2. Die völkerrechtlichen Norm en zur B estrafung von Verbrechen gegen 
die M enschlichkeit haben seitdem  eine W eiterentw icklung durch

das am  9.12.1948 von der G eneralversam m lung der V ereinten Nationen 
einstim m ig gebilligte Abkom m en gegen Genocid-Verbrechen (Völkermord) 
erfahren. Nach A rt. 1 bestätig ten  die vertragschließenden Parteien, daß 
Völkermord, gleichviel ob im Frieden oder im Krieg begangen, ein völker
rechtliches Verbrechen ist, und verpflichten sich, ihn  zu verhüten  und 
zu bestrafen.

Die §§ 91 und 92 gehen in  Ü bereinstim m ung m it dieser Entwicklung 
über die im IM T-Statut noch gegebene Beschränkung (Verbindung m it 
einem  Angriffskrieg) hinaus.

Nach A rt. 2 des Genocid-Abkom mens bedeutet Völkerm ord eine der 
folgenden Handlungen, die m it der Absicht begangen w erden, eine 
nationale, ethnische, rassische oder religiöse M enschengruppe ganz öder 
zum  Teil auszurotten:
a) Tötung von Angehörigen dieser G ruppe;
b) schwere körperliche oder geistige Schädigung von Angehörigen dieser 

G ruppe;
c) vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen fü r  die Gruppe, die 

dazu bestim m t sind, sie physisch ganz oder zum Teil auszurotten;
d) M aßnahm en, die G eburten innerhalb  der G ruppe vorzubeugen be

zwecken ;
e) Zwangsverschleppung von K indern  der einen G ruppe zu einer anderen 

Gruppe.
D am it sind zugleich die w esentlichsten Begehungsweisen genannt, die 

von § 91 erfaß t werden, d. h., diese G ruppen w erden i. S. von A rt. 6 c IMT- 
S ta tu t bzw. des Genocid-Abkom mens gern. § 91 verfolgt, vertrieben, ganz 
oder teilweise vernichtet, oder es w erden andere unmenschliche Handlun
gen gegen sie begangen.

3. Die H andlungen können gerichtet sein gegen:
a) nationale Gruppen, d. h. durch soziale, w irtschaftliche, territoriale, 

sprachliche und physische E lem ente gekennzeichnete S truk tu r und 
Entw icklungsform  eines menschlichen Gesellschaftsverbandes;

b) ethnische Gruppen, d. h. eine einheitliche Bevölkerungsgruppe gleicher


